
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

I. GELTUNGSBEREICH
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich auf-

grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden Gegen-
bestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts oder Lieferbedingungen
wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Auftragnehmer
sie schriftlich bestätigt.

(3) Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile aus irgend-
welchen Gründen nicht wirksam sein sollten.

II. PREISANGEBOTE
(1) Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die

der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des 
Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab 
Werk. Sie schließen Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

(2) Aufträge, die in ihrer Formulierung von den Angeboten in irgendeinem Punkte abweichen, 
bedürfen zur Begründung einer Verbindlichkeit der Bestätigung durch den Auftragnehmer.

III. RECHNUNGSPREIS
Der Auftragnehmer fakturiert seine Lieferungen und Leistungen mit dem Tage, an dem er 
auch teilweise liefert, für den Auftraggeber einlagert oder für ihn auf Abruf bereit hält. Der 
Rechnungspreis kann vom Bestellpreis abweichen, wenn die im Punkt II erwähnten Änderun-
gen der Berechnungsbasis eingetreten sind oder wenn nach der Bestellung Änderungen 
durch den Auftraggeber durchgeführt wurden.

IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach 

Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 8 Kalendertagen nach 
Rechnungsdatum gewährt der Auftragnehmer 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch,
sofern in der Rechnung ausgewiesen, ohne Kosten für Fracht, Porto, Versicherung oder 
sonstige Versandkosten sowie das ARA Lizenzentgelt. Wechsel und Schecks werden nur nach
besonderer Vereinbarung und zahlungshalber angenommen, sofern das Geldinstitut die 
Annahme bestätigt hat. Refinanzierungskosten und Spesen trägt der Auftraggeber. Diese 
sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, 
Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet der 
Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fallen. Bei Wechsel, Schecks oder Überweisungen ist jener Tag maß-
geblich, mit dem das Geldinstitut die Gutschrift für den Auftragnehmer vornimmt.

(2) Bei Bereitstellung großer Papier und Kartonmengen, besonderer Materialien oder Vor-
leistungen kann der Auftragnehmer hierfür Vorauszahlungen verlangen.

(3) Vor Leistung einer bedungenen Anzahlung besteht für den Auftragnehmer keine Verpflichtung 
zur Auftragsausführung. Allenfalls daraus entstehende, weitere Folgen (z.B. Nichteinhalten 
der Lieferfristen) gehen zu Lasten des Auftraggebers.

(4) Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, stehen
Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu.

(5) Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern
lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages.

V. ZAHLUNGSVERZUG
(1) Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers 

bekannt oder ist er in Zahlungsverzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, sofortige
Zahlung sämtlicher, auch noch nicht fälliger Rechnungen zu verlangen. Überdies hat der 
Auftragnehmer das Recht, die Weiterarbeit an den laufenden Aufträgen von anteiligen
Zahlungen abhängig zu machen. Weiters hat der Auftragnehmer das Recht, die noch nicht 
ausgelieferte Ware zurückzuhalten, sowie bei Nichtzahlung der anteiligen Zahlungen die 
Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese Rechte stehen dem 
Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden Mahnung 
keine Zahlung leistet.

(2) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe (Euro Interbank Offered Rate) zu zahlen. Die
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Auftragnehmer ent-
stehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig sind, zu ersetzen.

VI. LIEFERZEIT
(1) Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Einganges des Auftrages bei dem Auftragnehmer, 

insoweit alle Arbeitsunterlagen klar und eindeutig dem Auftragnehmer zur Verfügung stehen 
und in der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes vermerkt wurde; sie endet an dem Tag, 
an dem die Ware den Betrieb des Auftragnehmers verlässt.

(2) Vereinbarte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur Zirkatermine, sofern sie nicht ausdrücklich als 
Fixtermine schriftlich zugesagt wurden. Bei vereinbartem Fixtermin sind bei Auftragserteilung 
die Mitwirkungspflichten (z.B. Lieferung mangelfreier Daten).

(3) Für die Dauer der Prüfung von übersandten Bürstenabzügen, Andrucken oder Ausfallmustern 
durch den Auftraggeber wird der Lauf der Lieferzeit unterbrochen.

(4) Bei Lieferverzug kann der Auftraggeber erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist 
Erfüllung und Schadenersatz wegen Verspätung begehren oder einen Rücktritt vom Vertrag 
erst nach neuerlicher Setzung einer Nachfrist erklären. Die Nachfrist muss der Art und dem 
Umfang des Auftrages angemessen sein.

VII. LIEFERUNG
(1) Lieferungen erfolgen ab Betrieb des Auftragnehmers auf Rechnung und Gefahr des 

Auftraggebers, falls dies nicht anders vereinbart wurde, Transportversicherungen werden nur
auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers vorgenommen. Die Gefahr 
geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende 
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Auftragnehmers ver-
lassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

(2) Mehr und Minderlieferungen sind bei einfachsten Arbeiten bis zu 5 %, bei schwierigeren oder
mehrfarbigen Arbeiten bis zu 10 % gestattet und sind anteilig unter Zugrundelegung des 
Fortdruckes zu verrechnen. Bei beigestelltem Material werden die Toleranzsätze der
Zulieferindustrie zusätzlich berücksichtigt. 

VIII. SATZ UND DRUCKFEHLER, KORREKTUREN
(1) Satzfehler werden kostenfrei berichtigt, wenn sie vom Auftragnehmer verschuldet sind.
(2) Abänderungen gegenüber der Druckvorlage werden dem Auftraggeber nach der aufgewende-

ten Arbeitszeit verrechnet.
(3) Korrekturabzüge werden dem Auftraggeber nur auf ausdrückliches Verlangen vorgelegt. Der

Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, auch ohne Vereinbarung darüber Korrekturabzüge 
vorzulegen.

IX. BEANSTANDUNGEN/GEWÄHRLEISTUNG
(1) Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur 

übersandten Vor- oder Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger 
Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um 
Fehler handelt, die erst in den sich an die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvor-
gängen entstanden sind oder erkannt werden konnten.

(2) Beanstandungen (Mängelrügen) wegen offensichtlicher Mängel sind unverzüglich nach 
Ablieferung dem Auftragnehmer anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach 
Entdecken, spätestens jedoch innerhalb von 3 Wochen, nachdem die Ware den Betrieb des
Auftragnehmers bzw. dessen Machtbereich verlassen hat, bei dem Auftragnehmer geltend 
gemacht werden.

X. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
(1) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vor-

sätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Schadenersatzansprüche 
wegen Unmöglichkeit der Leistung sind beschränkt auf den Ersatz des voraussehbaren 
Schadens und die Höhe des Auftragswerts, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Vorstehende Haftungsbeschränkungen 
gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers. 
Im kaufmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer darüber hinaus auch nicht für grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen, es sei denn, der Vorwurf der groben
Fahrlässigkeit trifft einen leitenden Angestellten des Auftragnehmers.

(2) Im Haftungsfalle kann darüber hinaus nur Geldersatz verlangt werden, wobei die Haftung auf
die Höhe des Auftragswertes beschränkt wird. Im Hinblick darauf wird dem Auftraggeber der
Abschluss einer zusätzlichen Versicherung empfohlen. Soweit ein Schaden auf einem 
Verschulden des Auftragnehmers (ausgenommen grobes Verschulden) beruht, ist er mit der 
Höhe des Auftragswertes begrenzt. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.

(3) Schadenersatzansprüche sind bei sonstigem Verfall innerhalb von sechs Monaten ab 
Kenntnis des Schadens gerichtlich geltend zu machen. Nach sechs Monaten ab Lieferung 
bzw. Leistungserbringung durch den Auftragnehmer trifft den Auftraggeber die Beweislast.

(4) Kommt eine Haftung des Auftragnehmers in Betracht, so wird er in der Höhe von der Haftung
befreit, in der er bestehende und durchsetzbare Ansprüche gegen zuliefernde oder we i te r -
verarbeitende Unternehmen an den Auftraggeber abtritt.

(5) Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden sowie 
Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind
ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu 
überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung. Der Liefergegenstand bietet nur
jene Sicherheit, die unter Beachtung der materialspezifischen Eigenschaften erwartet 
werden kann. 

XI.  EIGENTUMSRECHT
Die von dem Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten 
Betriebsgegenstände, Arbeitsbehelfe und Zwischenerzeugnisse, insbesondere Schriftsätze, 
Datenträger, Druckplatten, Lithografien, Filme, Platten, Matern, Stanzen, Stereos und 
Galvanos und andere für den Produktionsprozess erforderliche Behelfe (Druckvorrichtungen) 
sowie die bearbeiteten Daten bleiben das Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht 
ausgeliefert, auch wenn der Auftraggeber für diese Arbeiten Wertersatz geleistet hat bzw. sie 
gesondert in Rechnung gestellt werden. Auch eine Ausfolgung zur Nutzung erfolgt nicht. Dies 
gilt auch für die Arbeitsbehelfe (Druckvorrichtungen) und Daten, welche im Auftrag des zur 
Lieferung verpflichteten Auftragnehmers von einem anderen Unternehmen hergestellt 
wurden.

XII. HAFTUNG DES MITTLERS
Tritt ein Mittler des Druckauftrages im Namen eines Dritten auf, so haftet er für die 
Einbringlichkeit der Forderung des Auftragnehmers als Bürge und Zahler. Dem Auftragnehmer 
steht jedoch das Recht, die Bezahlung der offenen Forderung vom Mittler einzufordern, erst 
nach vergeblicher Mahnung des Geschäftsherrn zu. Der Mittler verpflichtet sich, die Rechte 
des Auftragnehmers auf seinen Geschäftsherrn zu überbinden.

XIII. EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Lieferpreises Eigentum des 
Auftragnehmers.

XIV. ANZUWENDENDES RECHT, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND
(1) Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN Kaufrechtes wird aus-

geschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers.
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